
Eckwerte zur 

Anhörung über die Verordnung der berufliche Grundbildung für 
Metallbauerin EFZ / Metallbauer EFZ und Bildungsplan  

Frist: 05.05.2023 

Berufsnummer: 
44508 

Geschützter Titel: 
Metallbauerin EFZ / Metallbauer EFZ 

Fachrichtungsnummer: 
BerufsNr. FR 

 
Fachrichtung 

Schwerpunkt: a. Metallbau 
b. Stahlbau 
c. Schmiedearbeiten 

Berufsfeld: 

☐ Ja 

☒ Nein 

Wenn ja, welche bisherigen Berufe wurden zusammengefasst? 
Titel w / Titel m 

Lehrdauer: Neu: 

☐ 2 Jahre 

☐ 3 Jahre 

☒ 4 Jahre 

Bisher: 

☐ 2 Jahre 

☐ 3 Jahre 

☒ 4 Jahre 

Aufzuhebende/r Beruf/e: Berufsnummer: 
44503 

Beruf: 
Metallbauerin EFZ/Metallbauer EFZ 

Statistik Lehrverhältnisse: Jahr: 
2021 

Gesamtbestand: 
1521 

 
Berufsbild 
Metallbauerinnen und Metallbauer mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) beherrschen 
namentlich die folgenden Tätigkeiten und zeichnen sich durch folgende Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Haltungen aus: 
 
a. Sie sind Fachpersonen für die Herstellung, Montage und Wartung von Me-tallbaukonstruktionen 
und Metallbauobjekten.  
b. Durch eine genaue Planung stellen sie sicher, dass ihre Produkte kunden- und termingerecht 
fertiggestellt werden. 
c. Sie setzen funktionale und ästhetische Ansprüche unter Berücksichtigung re-levanter Normen 
und Richtlinien um. 
d. Sie verfügen über ein fundiertes Fachwissen zu verschiedensten Materialien und deren 
Eigenschaften wie auch über ein ausgeprägtes handwerkliches Ge-schick. 
e. Sie zeichnen sich durch technisches Verständnis, strategisches Vorgehen und räumliches 
Vorstellungsvermögen aus. 
f. Sie berücksichtigen in allen Arbeitsprozessen die Vorgaben der Arbeitssi-cherheit sowie des 
Gesundheits- und Umweltschutzes. 
 

EBA:  ☒ Ja / ☐ Nein Wenn nein: ☐ wurde abgeklärt / ☐ kein Bedarf / ☐ später 

Bemerkungen: Bemerkungen 

 
Trägerschaft/en 

AM Suisse, Seestrasse 105, 8002 Zürich 
Trägerschaft 2 

 



Bildung in beruflicher Praxis 
Im Durchschnitt über die ganze Dauer der beruflichen 

Grundbildung: 

4 Tage pro Woche 

 
Schulische Bildung 

Lektionenzahlen: Neu: Bisher: 

Berufskenntnisse: 
ABU: 
Sport: 

Total: 

800 
120 
160 

1440 

800 
120 
160 
1440 

Regelmodell: ☒ ☒ 

Degressives Modell: ☐ ☐ 

Progressives Modell: ☐ ☐ 

Blockunterricht: ☐ ☐ 

IFK: ☐ ☐ 

Bemerkungen: Bemerkungen 

 
Überbetriebliche Kurse 
Anzahl Tage: Neu: 50/50/49 Bisher: 40 

Bemerkungen: Die Anzahl der Tage für die überbetrieblichen Kurse wird parallel zur Anhörung 
noch diskutiert. Die endgültige Anzahl wird in der Bereinigungssitzung festgelegt. 

 
Qualifikationsverfahren 
Qualifikationsbereiche: Neu: Bisher: 

Teilprüfung: ☐ Ja / ☒ Nein ☐ Ja / ☒ Nein 

Praktische Arbeit: IPA: 45-90 bzw. 24-48 / 
VPA:16 Stunden 

☒ IPA / ☒ VPA 

14-18 Stunden 

☐ IPA / ☒ VPA 

Berufskenntnisse: 4 Stunden 

☐ mündl. / ☒ schriftl. 

4-5 Stunden 

☒ mündl. / ☒ schriftl. 

Bemerkungen: Bemerkungen 

 
Erfahrungsnote 
 Neu: Bisher: 

Berufliche Praxis: ☐ ☐ 

Berufskenntnisse: ☒ ☒ 

Ueberbetriebliche Kurse: ☒ ☐ 

Bemerkungen: Bemerkungen 

 
Sonstige Bemerkungen 
Bemerkungen 

 
Kontaktperson SBFI 
Michel Fior, Tel. 058 464 91 90, E-Mail: michel.fior@sbfi.admin.ch 

 
 


